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	Betriebsanweisung
gem. § 12 BetrSichV
	Datum:
	Verantwortliche*r:
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Arbeitsbereich:
	Kurzbezeichnung:
	Unterschrift:
	 

	 
	
	Kühlräume

	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT
	 

	 
	Arbeiten im Kühlraum

	 

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Für die Nutzer*innen: Thermische Gefahr (Kälte)
· Insbes. für den Service: Umgang mit Arbeitsstoffen (Kühlmittel)


	 

	 
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	 

	 
	[image: ][image: Fußschutz-tagen]
	· Arbeiten im Kühlraum nur nach Sicherheitsunterweisung
· In regelmäßigen Abständen die Arbeit unterbrechen und einen warmen Bereich aufsuchen
· Kühlraum muss jederzeit von Innen zu öffnen sein
· Bei Arbeiten im Kühlraum wärmende Kleidung tragen
· Je nach Tätigkeiten im Kühlraum Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen
· Beim Umgang mit Arbeitsstoffen (z. B. Kühlmittel) die Betriebsanweisung beachten



	 

	 
	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
	· Bei Störungen/im Notfall: Kühlraum verlassen
· Bei austretendem Kühlmittel Bereich verlassen und technisches Gebäudemanagement informieren



	 

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE
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	· Anweisungen zum Verhalten bei Unfällen befolgen:
· Unfallstelle absichern, Verletzte/unterkühlte Personen in einem warmen Bereich bringen
· Erste Hilfe Leisten
· Ggf. Rettungswagen anfordern, Tel.: 112
· Ggf. Rettungswagen einweisen



	 

	 
	INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ
	 

	 
	
	· Regelmäßige Prüfung der Kühlanlage durch befähigte Person.
· Nur elektrische Geräte verwenden, die für feuchte Umgebungen geeignet sind.
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